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Datenteilen

Die technische Aufsicht, insbesondere iSd Art. 14 KI-VO sowie zB § 1d III StVG, kann als ein

Element der Risikoregulierung (unüberwacht lernender) KI-Modelle und des damit notwendiger-

weise einhergehenden Datenteilens gesehen werden.

Figure 1. Risikoregulierung als normativer Umgang mit ungewissen Risiken, gekennzeichnet durch

Prozeduralisierung, Akteurseinbindung und Reflexivität.

Risikoregulierung bezeichnet den normativen Umgang mit Risiken, deren Eintrittswahrschein-

lichkeit und mögliche Schadensfolgen ungewiss sind. Sie ist durch eine starke Prozeduralisierung

und die Einbindung verschiedener Akteure gekennzeichnet. Wesentlich ist zudem eine kon-

tinuierliche Reflexivität, die gewährleistet, dass unbestimmte Rechtsbegriffe stets im Einklang

mit gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen angewendet werden.

Menschliche Aufsicht zur Risikominimierung

Risikoregulierung soll zu einer ausgewogenen Abwägung von Chancen und Risiken einer Tech-

nologie führen. Die menschliche Aufsicht nach Art. 14 KI-VO muss dabei insbesondere folgende

Anforderungen erfüllen:

Möglichkeit: effektive Eingriffsmöglichkeit während der Anwendung des KI-Systems.

Wirksamkeit: tatsächliche Vermeidung und Minimierung von Risiken.

Angemessenheit: Verhältnis der Aufsichtsmaßnahmen zu den jeweiligen Risiken.

Menschliche Aufsicht und Risiken

Das Konzept einer menschlichen Überwachung zur Kontrolle technologischer Risiken findet

sich zB. in:

Kernenergie: Restrisiko und Überwachung, §§ 7, 19ff. AtG.

Lebensmittel: Überwachung und Proben, Art. 137, 138 VO (EU) 2017/625; § 39ff. LFGB.

Medizinprodukte: Klinische Studien und Produktbeobachtung, Art. 10, 15, 83 ff. VO (EU)

2017/745; §§ 30ff., 62ff. MPDG.

Arzneimittelrecht: Prüfungs- und Zulassungsverfahren sowie Vigilanz, VO (EU) 536/2014;

VO (EG) Nr. 726/2004; RL 2001/83/EG; AMG; §§ 40ff., 21ff. 62ff. AMG.

Dies verdeutlicht, dass die menschlicheAufsicht nach KI-VO und StVG – verstanden als Modell

dauerhafter menschlicher Präsenz – im Risikoregulierungrecht einen systematischen Fremd-

körper bildet.

Technische Aufsicht

KI-Systeme im automotiven Bereich, insbesondere in autonomen Fahrzeugen, sind Hochrisiko-

KI-Systeme iSd KI-VO (Köllner 2025).

Figure 2. Ohne (unüberwacht lernende) KI ist autonomes Fahren nicht möglich (Zhang et al. 2024;

Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) 2025). Eine Vielzahl an Daten müssen in

Echtzeit verarbeitet werden um die Fahraufgabe zu bewältigen.

Technische Aufsicht nach dem StVG

Nach § 1d III StVG iVm § 14 AFGBV ist die technische Aufsicht eine natürliche Person mit tech-

nischer Ausbildung, welche in gesetzlich geregelten Situationen in den autonomen Fahrprozess

eingreifen können soll. Dies setzt voraus, dass die technische Aufsicht in der Lage ist, die mit

einem autonomen Fahrkonzept verknüpften immensen Datenströme in Echtzeit zu erfassen und

zu interpretieren. Dies ist zum einen praktisch nicht durchführbar (Holzinger, Zatloukal, and

Müller 2025), zum anderen aber auch aus psychologischen Gesichtspunkten riskant (automation

bias, Laux and Ruschemeier 2025, weitere Problempunkte in Sayles 2024).

Figure 3. Die notwendig in einem autonomen Fahrzeug implementierte KI verarbeitet vorhandene Inputs zu einem

Output (i.e. einem Fahrmanöver). Die technische Aufsicht soll in Echtzeit den Output der KI überschreiben

können, jedoch verbleibt nach § 1e II Nr. 5 StVG die abschließende Risiken- und Folgenabschätzung bei der KI.

Die Einbindung einer menschlichen Kontrollinstanz als intervenierende Instanz im KI-

Fahralgorithmus führt zu rechtlichen Friktionen.

Ist ein Fahrmanöver nach § 1eAbs. 2 Nr. 5 StVG fortzusetzen, selbstwenn dies dem

Eingreifen der Passagiere oder der technischen Aufsicht widerspricht, sofern das

KI-System autonom erkennt, dass dies die dem Schutz der betroffenen Rechtsgüter

bestmöglich dienende Handlung darstellt?

Technische Nach-Sicht

Wir schlagen vor, die technische Aufsicht konform zu bereits bestehenden Risikoregulierungsan-

sätzen an einer Stelle anzusetzen, an welcher diese auch tatsächlich dem Gesetzeszweck dienen

kann, ohne dabei die Anwendung der Technologie komplett zu verhindern.

Figure 4. Eine unüberwacht lernende KI passt ihre Parameter fortlaufend an. Die technische Nach-Sicht dient

dazu, unerwünschte Ausgaben von der weiteren Parametrisierung des KI-Modells auszuschließen und damit deren

zukünftige Wiederholung zu verhindern.

Technische Nach-Sicht und KI-Modell

Damit die technische Nach-Sicht im Sinne einer wirksamen Risikoregulierung greifen kann, sind

sowohl an das KI-System selbst als auch an die rechtliche Ausgestaltung und Prozeduralisierung

Anforderungen zu stellen, die mit europäischem und nationalem Recht vereinbar sind:

strenge Transparenz- und Erklärbarkeitsvorgaben für das KI-Modell,

datenschutz- und datenrechtskonforme Treuhandmodelle für die Zusammenführung und

Auswertung der Daten durch die technische Nach-Sicht,

geeignete Sicherheitstests im Zulassungsverfahren, basierend auf belastbaren statistischen

Maßstäben.
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